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Bearbeitung

Martin Steinkogler

(07472)9025
Durchwahl Datum

21333 05. Mai 2025

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H., Arbeiten auf oder neben der Straße, Bewilligung

Verordnung

Die BezirkshauptmannschaftAmstetten verordnet gemäß § 43 Abs 1a StVO 1960 zur
Durchführung von Bauarbeiten auf oder neben der L 6258 im Bereich von km 7,800 bis
km 8,500 im Gemeindegebietvon St. Peter/Au und Haidershofen, folgende
vorübergehende Verkehrsverbote und -beschränkungen bis zur Beendigung der Arbeiten,
jedoch nicht länger als bis zum 23. Mai 2025:

1. „Fahrverbot (in beiden Richtungen)" (§ 52 lit a Z 1 StVO 1960) im jeweiligen
Baustellen- und Arbeitsbereich der L 6258.

2. „Fahrverbot (in beiden Richtungen)" (§ 52 lit a Z 1 StVO 1 960) mit dem Zusatz
„Zufahrt bis Baustelle gestattet" jeweils bei den vorgelagerten Kreuzungen.

Gemäß § 44 StVO 1 960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der Verkehrszeichen
durch den Bauführer in Kraft.

Für die Bezirkshauptfrau

Stei n kogler
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Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:

www.noe.gv.at/amtssignatur


